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Auswertung NFA-Gesetzesvorlage Nr. 4397 Gesundheitsgesetz 
(Spitexversorgung) 
 
 
Auswertung der Anliegen, die im Lobbying-Papier vom 13. Juni aufgeführt wurden, 
s. schattiert unter dem jeweiligen Antrag. 
 
 
 
 
§ 59 a. Abs. 3 Ergänzung (kursiv/fett):  
Der Regierungsrat erlässt nach Anhörung der Gemeinden und des Fachverbandes 
der kantonalen Spitex-Institutionen Richtlinien über das Angebot und über die Qua-
lität der Leistungserbringung gemäss Abs. 2 oder kann... 
 
 
Am 1.10.07 durch den Kantonsrat verabschiedeter neuer Text: 
§ 59 a. Abs. 3 Der Regierungsrat erlässt nach Anhörung der Gemeinden und des 
Fachverbandes der kantonalen Spitex-Institutionen Richtlinien über das Angebot 
gemäss Abs. 2 und die Qualität der Leistungserbringung. Er kann entsprechende 
Verbandsrichtlinien verbindlich erklären. 
 
 
 
§ 59 a. Abs. 4 neu – Spezialisierte Spitex 
Der Kanton stellt mit Leistungsaufträgen die fachgerechte spezialisierte Spi-
texversorgung sicher.  
Der Regierungsrat erlässt nach Anhörung der Gemeinden und des Fachver-
bandes der kantonalen Spitex-Institutionen Richtlinien über das Angebot und 
über die Qualität der Leistungserbringung gemäss Abs. 2 oder kann entspre-
chende Verbandsrichtlinien verbindlich erklären. 
 
 
Antrag der IG wurde nicht aufgenommen, Gesetz am 1.10.07 ohne Ergänzung 
durch Kantonsrat verabschiedet 
 
 
 



§ 59 b. Abs. 2 Staatsbeiträge, Änderung: 
Gesetzes- und Weisungstext sind nicht kongruent und sind dahingehend zu korrigie-
ren bzw. zu präzisieren, dass die Staatsbeiträge (in Analogie zur Abgeltung bei den 
Akutspitälern) nach Massgabe der im laufenden Jahr erbrachten Leistungsstun-
den ausgerichtet werden (nicht nach Leistungsstunden des Vorjahres). 
 
 
Antrag der IG wurde nicht aufgenommen, Gesetz am 1.10.07 ohne Veränderung 
durch Kantonsrat verabschiedet 
 
 
 
§ 59 f. Datenerhebung und Einsicht in Unterlagen, Ergänzung: 
Die Direktion des Gesundheitswesens kann bei den Gemeinden und den beitragsbe-
rechtigten Spitex-Institutionen, in Zusammenarbeit mit dem Fachverband der kan-
tonalen Spitex-Institutionen, regelmässig Daten erheben und Unterlagen einsehen, 
soweit dies... 
 
 
Antrag der IG wurde nicht aufgenommen, Gesetz am 1.10.07 ohne Veränderung 
durch Kantonsrat verabschiedet 
 
 
 
Lit. D. Finanzielle Auswirkungen (Weisungen, Seite 105 Anträge RR) Änderung: 
Tritt die hier vorgesehene Gesetzesänderung bis zur Einführung der NFA am 1. Ja-
nuar 2008 nicht in Kraft, ist der Kanton zu verpflichten, bis zum Vorliegen einer 
Regelung in die Finanzierungslücke zu treten und die bisherigen Bundessub-
ventionen nach Art. 101bis AHVG im Umfang von rund 21,5 Mio. Franken (Jahr 
2004) zu übernehmen. 
 
 
 
 
 
 
Für die IG Umsetzung NFA Kanton Zürich 
Ursula Zbinden, BKZ-Geschäftsführung 
 


